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§ 8 K-BO 1996
 K-BO 1996 - Kärntner Bauordnung 1996 - K-BO 1996

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.11.2022

(1) Ergeben sich in einem durch dieses Gesetz geregelten Verfahren Au assungsunterschiede, ob durch das Vorhaben

Interessen des Schutzes des Ortsbildes verletzt werden, so haben sowohl der Bewilligungswerber als auch die Behörde

- unter gleichzeitiger Verständigung des anderen Antragsberechtigten - das Recht, an die Ortsbildp egekommission

(§ 11 des Kärntner Ortsbildpflegegesetzes 1990) mit dem Antrag auf Erstattung eines Gutachtens heranzutreten.

(2) Der Bewilligungswerber und die Behörde sind auf ihr Verlangen zur Sitzung der Ortsbildp egekommission

einzuladen und zu hören.

(3) Die Ortsbildp egekommission hat das Gutachten zum ehestmöglichen Zeitpunkt, längstens aber binnen vier

Wochen ab Einlangen des Antrages, zu erstellen und dem Bewilligungswerber und der Behörde zu übermitteln.
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